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Die drei grossen Herausforderungen der 
schweizerischen Altersvorsorge 

Steigende Lebenserwartung 

Alternde Bevölkerung 

Tiefe Zinsen 
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Ohne Gegenmassnahmen ist die Kasse 
der AHV nach 2030 leer 

Grundlage: Finanzperspektiven der AHV gemäss BSV-Finanzierungsszenario, basierend auf dem 
Bevölkerungsszenario A-00-2015 des Bundesamts für Statistik 
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Steigender Finanzierungsbedarf der AHV 
zwischen 2018 und 2030 

2018 2030 

Milliarden Franken 0,8 7,5 

Mehrwertsteuer-Prozente 0,3 2,1 

Lohnprozente 0,2 1,6 

Grundlage: Finanzperspektiven der AHV gemäss Referenzszenario BSV 



3	

5  « Reform Altersvorsorge 2020 » | Universität Zürich | 9.3.2016 
Colette Nova, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 

Berufliche Vorsorge: Der «dritte 
Beitragszahler» bringt weniger 
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Notwendige Rendite für Umwandlungssatz 6.8% im Jahr 2015

Kapitalanlage mit 25% Aktien (Pictet BVG 25 Index)

Trend der Kapitalrendite (Pictet BVG 25 Index)
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Die bisherigen Lösungsversuche sind 
alle gescheitert 

•  11. AHV-Revision 
•  Gescheitert in der Volksabstimmung vom 16. Mai 2004 mit 67,9 % 

Nein-Stimmen 

•  Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1 %-Punkt für AHV und IV 
•  Gescheitert in der Volksabstimmung vom 16. Mai 2004 mit 68,6 % 

Nein-Stimmen 

•  11. AHV-Revision (Neuauflage) 
•  Gescheitert im Nationalrat am 1. Oktober 2010 mit 118 Nein : 72 Ja 

•  Anpassung (Senkung) des Mindestumwandlungssatzes 
•  Gescheitert in der Volksabstimmung vom 7. März 2010 mit 72,7 % 

Nein-Stimmen 
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Die Lösung: Altersvorsorge 2020 
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Mit einer neuen Strategie zum Erfolg 

•  Umfassender Ansatz bei Analyse und Lösungen 
•  Alle Probleme auf den Tisch legen 

•  Nichts beschönigen aber auch keine Schwarzmalerei 

•  Keine Salamitaktik und keine Rosinenpickerei 

•  Den Menschen in den Mittelpunkt stellen 
•  Erklären was die Revision bringt 

•  Leistungsniveau erhalten! Ängste nehmen 

•  In einer Volksabstimmung sind technische Argumente wenig 
erfolgsversprechend 

•  Anpassung der Vorsorge an die gesellschaftliche 
Entwicklung  
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Grundsätzlicher Konsens 

•  Die Reform ist notwendig und dringend 
•  Von keiner Seite bestritten 

•  Anders als bei 11. AHV-Revision & Anpassung Umwandlungssatz 

•  Die Reform muss umfassend und ganzheitlich sein 
•  Gesamtpaket für 1. und 2. Säule 

•  Die Reform muss ausgewogen und mehrheitsfähig sein 
•  Nicht das, was wir uns wünschen, sichert die Altersvorsorge, 

sondern das, was eine Mehrheit der Stimmenden akzeptiert 

•  Eintreten auf die Reform war im Ständerat nicht bestritten 
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Die wichtigsten Elemente der Reform 

•  Referenzalter in der AHV und im BVG bei 65 harmonisieren 
•  Individuelle Gestaltung der Pensionierung ermöglichen 

•  Zusatzfinanzierung für die AHV zur Bewältigung der 
demographischen Entwicklung 

•  Anpassung des Mindestumwandlungssatzes an gewandelte 
versicherungstechnische Realitäten 

•  Ausgleichsmassnahmen zum Erhalt des Rentenniveaus 

•  Verbesserung der Vorsorge für kleine Einkommen 

•  Transparenz im Geschäft der Lebensversicherer mit der 2. 
Säule verbessern 
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Referenzalter harmonisieren, 
Flexibilisierung verwirklichen 

•  Referenzalter 65 für Frauen und Männer in AHV und BVG 
•  Erhöhung um drei Monate pro Jahr ab 2018 

•  Gleiches Referenzalter für Mann und Frau ab 2022 

•  Erhöhung über 65 hinaus wäre beim Volk chancenlos 

•  Flexibler Rentenbezug 
•  Vorbezug ab 62 und Aufschub bis 70 

•  Teilrenten zwischen 20 und 80 Prozent 
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Zusatzfinanzierung zur Bewältigung der 
demographischen Entwicklung 

•  Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1 Prozentpunkt 
•  0,3% in 2018; 0,3% in 2021 und 0,4% in 2025 

! Zusatzeinnahmen von 3,6 Milliarden Franken im Jahr ab 2025  

 

•  Voller Ertrag aus dem Demografieprozent an die AHV 
•  Heute : 17% gehen in die Bundeskasse   

! Zusatzeinnahmen von 620 Millionen Franken im Jahr 
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Quelle: Vox-Analyse der Volksabstimmung vom 10.3.2010  
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Mindestumwandlungssatz senken, 
aber Leistungsniveau in der BV halten 

•  Herabsetzung von 6,8 auf 6,0 % in vier jährlichen Schritten 
•  Ausgleichmassnahmen zu dieser Senkung und Verbesserung 

der Vorsorge für kleine Einkommen 
•  BVG : leichte Senkung des Koordinationsabzugs, Beiträge ab dem 

21. Altersjahr, neue Staffelung der Altersgutschriften 

•  AHV : Zuschlag auf die neuen Renten (70 Fr.) und Erhöhung des 
Plafonds für Ehepaare (226 Fr.) finanziert durch eine Erhöhung der 
Lohnbeiträge (0,3%)    

•  Kurzfristige Sonderlösung für die Übergangsgeneration 
(Versicherte über 50 Jahre) 
•  Einmalige Kapitalzuschüsse des Sicherheitsfonds verhindern die 

Senkung des Rentenniveaus 
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Senkung des Koordinationsabzugs und 
Anpassung der Altersgutschriftensätze 

Altersklassen 
Geltende 
Ordnung 

Botschaft 
19.11.14 

SR 
16.09.15 

Koordinations-
abzug 

24 675.-- 
7/8 der maximalen 

AHV-Rente 

0.— 
Koordinationsabzug 

gestrichen 

21 150.-- 
3/4 der maximalen 

AHV-Rente 

Prozentsatz 
der Alters-
gutschrift 

21 bis 24 -- -- 5 % 

25 bis 34 7 % 5 % 7 % 

35 bis 44 10 % 9 % 11 % 

45 bis 54 15 % 13 % 16 % 

ab 55 18 % 13 % 18 % 

Total 500 % 400 % 540 % 
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Verbesserung der Altersvorsorge über 
einen Zuschlag auf der AHV-Rente 
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Durchschnittliches massgebendes Jahreseinkommen 

AHV-Rente nach geltender Ordnung AHV-Rente gemäss Ständerat 

+ 6,0% 

+ 4,7% 

+ 3,9% 
+ 3,5% 

+ 3,2% 
+ 3,0% 

+ 70.-- 

+ 70.-- 
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Übergangsbestimmungen  

•  Diese Bestimmungen treten 1 Jahr (2019) nach Inkrafttreten der 
Reform in Kraft, um etwas mehr Zeit für die Umsetzung zu 
gewähren. 

•  Der Zuschlag sowie die Erhöhung des Plafonds für Ehepaare 
gelten für neue Altersrenten. 

•  Die Plafonierung von 155% gilt im 2. Versicherungsfall auch für 
laufende Altersrente. 
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Massnahmen für die Verbesserung der 
Transparenz in der beruflichen Vorsorge 

Quelle: Vox-Analyse der Volksabstimmung vom 7.3.2010  
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Transparenz im Geschäft mit der 2. Säule 
verbessern 

Das Problem liegt bei Sammelstiftungen, die von 
Versicherungsgesellschaften geführt werden. 

Massnahmen: 

•  Korrekte Verteilung von Überschussanteilen (keine 
„kommerziellen Korrekturen“ mehr) 

•  Einführung einer neuen Prämie für Mindestumwandlungssatz-
garantie, abziehbar von Austrittsleistung 

•  Kollektive Grundsätze für die Berechnung der Risikoprämien 

• Missbräuchliche Risikoprämien verhindern 
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Mit der Reform ist die AHV bis 2030 
gesichert 

Grundlage: Finanzperspektiven der AHV gemäss BSV-Finanzierungsszenario, basierend auf dem Bevölkerungsszenario 
A-00-2015 des Bundesamts für Statistik	
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Grosse Mehrheit für die Reform im 
Ständerat 29 Ja : 5 Nein (10 Enthaltungen) 
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Gemäss Studie der Universität Zürich1 
kommt die Reform im Volk gut an 

•  Die Paketlösung mit dem gesamtheitlichen Ansatz ist breit 
akzeptiert 

•  Referenzalter 65 / 65 ist mehrheitsfähig 

•  Ein Referenzalter über 65 hinaus wird abgelehnt 

•  Die Senkung des Umwandlungssatzes ist schwierig 
•  Sie hat nur eine Chance, wenn das Rentenniveau erhalten bleibt 

•  Reine Abbauvorlagen sind chancenlos 
•  Die Bereitschaft, mehr zu bezahlen, ist weit höher als die Akzeptanz 

von Leistungskürzungen 

1 Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft: «Altersvorsorge 2020: Intakte 
Erfolgschancen trotz starkem Widerstand gegen Sparmassnahmen». August 2015. 
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Zeitplan 
•  Beratung durch das Parlament 

1.  Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit SGK des 
Ständerats (Januar – August 2015) 

2.  Ständerat (14., 15. und 16. September 2015) 
3.  SGK Nationalrat  
4.  Nationalrat 
5.  Differenzbereinigung(en) 
6.  Schlussabstimmung ! Referendumsfrist für 

Gesetzesänderungen 
•  Obligatorische Volksabstimmung zur Erhöhung der Mehrwertsteuer 

(Verfassungsänderung) 
•  Möglicherweise auch Abstimmung(en) über Reformpaket(e) 

(Gesetzesreferendum) 
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Zeitplan 

Parlamentarische Beratung 2015 - 2017 

Ständerat 
SR	

Nationalrat 
NR	

 
September 

2016	

Vorbereitung der Durchführung 

Inkrafttreten	

 
1. Januar 

2018	

Schluss-
abstimmung 

SR / NR	

 
März 

2017	

Volks-
abstimmung	

 
 

24.9.2017	

 
Juli 

2017	

Referendum-
frist	

 
September 

2015	

 
Dezember 

2016	

Differenzbereinigungen 
SR / NR	

SGK-N 
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Zukunft des Rentensystems ? 

•  Rentensysteme sind komplex und, insb. in der Schweiz, Resultate 
eines politischen Aushandlungsprozesses 

•  Periodische Anpassungen nötig : Finanzierung, Leistungshöhe usw. 
müssen immer wieder neu ausgehandelt werden 

•  Bis zur 10. AHV-Revision: durchschnittl. alle 5 Jahre eine Revision 
•  Demographische Entwicklung setzt fast alle Sozialversicherungen 

(unterschiedlich stark) unter Druck 
•  Zusatzfinanzierung und/oder Leistungsanpassung 
•  Wie stark kann/soll die aktive Generation belastet werden?  

Ob Umlage oder Kapitaldeckung: Finanzierung der laufenden 
Leistungen erfolgt immer durch die aktive Generation (Konsumverzicht) 

•  AHV ist mit Reform AV 2020 (Fassung SR) bis 2030 gesichert 
•  Bald weitere Reform nötig, um Finanzierung auch über 2030 

sicherzustellen 


